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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1990

Norm

StGB §47

StPO §265

Rechtssatz

Eine analoge Anwendung des § 265 StPO auf die bedingte Entlassung aus einer mit Freiheitsentziehung verbundenen

vorbeugenden Maßnahme kommt nicht in Betracht.

Entscheidungstexte

11 Os 79/90
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